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IhrAntrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz(VIG);

Eingangsbestätigung

Sehr geehrterHerr█████,

IhrenAntragnach $ 2 Abs.1 Nr.1 VIG aufAuskunftserteilungübermögliche

Beanstandungender letztenbeiden lebensmittelrechtlichenÜberprüfungenim Betrieb:

Möbel Gruber’s Restaurant

Siemensstr.7

85080 Gaimersheim

vom 27.01.2019haben wiram 28.01.2019perE-Mailerhalten.

Gemäß $S5 Abs. 2 Satz 4 VIG sindwirverpflichtet,auf Verlangen des

Lebensmittelunternehmersdiesem IhrenNamenund Ihre Anschriftmitzuteilen.Der

Anspruchdes Lebensmittelunternehmersauf MitteilungIhrer Datenist zeitlichnicht

begrenzt.So kann derAntragdes Unternehmersetwaauchzu einemZeitpunktgestellt

werden, zu dem Sie die Informationenbereitserhaltenhaben. EineMitteilungan Sieliefe

insLeere,da eineAntragsrücknahmedann nichtmehr möglichist.

Sollten Sie folglichIhren Antrag bis zum

15.02.2019

nichtzurückgenommen haben, werden wir mitderBearbeitungIhresAntragsfortfahren

und aufNachfragedes LebensmittelunternehmersIhrenNamen und Anschriftübermitteln.

Hausanschrift Internet Besuchszeiten

pn „nn VW zen http://www.landkreis-eichstaettde Mo. - Fr.8.00 - 12.00 Uhr,Do. auch 14.00= 16.00 Uhr

IC) F pc 08721/70-488 E-Mail:poststelle@lra-eibayern de ÖffentlicheVerkehrsmittel:Busse HaltestelleLenting Landratsamt;Linien

9221, 9230, 9235 und 9236
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VR Bayern MitteeG IBAN: DE9S 7216 0818 0001 0090 01, SWIFT-BIC: GENODEFTINP



Diein8 5 Abs.2 Satz2 VIG festgelegteRegelfristvon zweiMonaten kannaufgrundderVielzahlderVIG-Anfragen,diebereitseingegangensind,höchstwahrscheinlichnichteingehaltenwerden.DieBearbeitungund BescheidungderAnträgeerfolgtinder
ReihenfolgeihresEingangs.

Zudem kannder Betriebgegeneine geplanteInformationsgewährungKlageeinreichen. In
diesem Fallkann dieInformationerstnachderEntscheidungdes Gerichteserfolgen.Den
Bescheid über dieInformationsgewährungunddie evtl.InformationerhaltenSieaus
haftungsrechtlichenGründen aufdem Postweg.

MitfreundlichenGrüßen
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